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Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag und Mittwoch 13:30 bis 15:30 Uhr sowie Donnerstag 13:30 bis 17:30 Uhr 
Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstelle: Montag 8:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag und Mittwoch 8:00 bis 15:30 Uhr,  

Donnerstag 8:00 bis 17:30 Uhr, Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr (Annahmeschluss jeweils 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten) 
Haltestellen im öffentlichen Personennahverkehr - Bahnreisende: Bahnhof Kronach - Busreisende: Landratsamt  

Telekommunikation: (0 92 61) 678-0 - Fax (0 92 61) 678-2 11 - E-Mail: poststelle@lra-kc.bayern.de - Internet: http://www.landkreis-kronach.de 
Bankverbindungen: Kreiskasse Kronach: Sparkasse Kulmbach-Kronach: IBAN DE94 7715 0000 0240 0500 54, BIC: BYLADEM1KUB;  

VR Bank Oberfranken Mitte eG: IBAN: DE76 7719 0000 0007 1165 00, BIC: GENODEF1KU1;  
Postbank Nürnberg: IBAN: DE57 7601 0085 0044 2078 51, BIC: PBNKDEFF 

Kreisjugendamt Kronach: Sparkasse Kulmbach-Kronach: IBAN: DE94 7715 0000 0240 0541 06, BIC: BYLADEM1KUB 
 

 14  08.05.2023 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

30 Sitzung des Kreisausschusses 31 Lucas-Cranach-Campus Kommunalunternehmen 
Entschädigungssatzung vom 27.03.2023 

 

11       30 
 

Sitzung des Kreisausschusses 
 
Am Montag, 15.05.2023, um 09:00 Uhr findet im 
Sitzungssaal des Landratsamtes Kronach eine 
Sitzung des Kreisausschusses mit folgender Tages-
ordnung statt. 
 
Tagesordnung 
 
1 Informationen 

 

2 Arbeitskreis Klimaschutzkonzept; Vorstellung 
Ergebnisbericht 
 

3 Umwidmung der Sonderrücklage "Kulturhaupt-
stadt" für zukünftige Klimaschutzmaßnahmen 
 

4 Ersatzbeschaffung der Ölwehrausstattung des 
Landkreises Kronach 
 

5 Unvorhergesehenes 
 

6 Anfragen und Sonstiges 
 
 
Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an. 
 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen. 
 
 
Kronach, 04.05.2023 
Landratsamt 
_____________________________________________ 

 

 

LCC       31 
Lucas-Cranach-Campus  
Kommunalunternehmen  
 
 

Entschädigungssatzung 
für das Kommunalunternehmen 

Lucas-Cranach-Campus  
vom 27.03.2023 

 
Gemäß § 5 Abs. 5 der Unternehmenssatzung für den 
Lucas-Cranach-Campus vom 27.01.2020, in der Fassung 
vom 12.12.2022, und § 2 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung 
über Kommunalunternehmen (KUV) wird laut Beschluss 
des Verwaltungsrates vom 27.03.2023 folgende Ent-
schädigungssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Verwaltungsratsmitglieder des KU Lucas-Cranach-

Campus erhalten eine pauschale monatliche Ent-
schädigung von 200,00 Euro. Der Vorsitzende und 
sein Stellvertreter erhalten zusätzlich 100,00 Euro. 
Soweit der Landrat Vorsitzender ist, wird hierfür 
keine Entschädigung gezahlt.  

 
(2) Die Entschädigung wird nicht dynamisiert. 

 
(3) Fahrtkosten werden wie folgt entschädigt:  
 

1. Die durch Vorlage der Fahrkarten ausge-
wiesenen und entstandenen Eisenbahnfahrt- 
bzw. Kraftomnibuskosten. 
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2. Für Strecken, die mit eigenem oder von Dritten 

zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeugen 
zurückgelegt werden, wird eine Wegstrecken-
entschädigung gewährt. Diese bemisst sich 
nach den Regelungen im Bayerischen Reise-
kostengesetz - BayRKG - (BayRS 2032-4-1-F) 
in der jeweils geltenden Fassung über den 
dienstlichen Einsatz von Privatfahrzeugen aus 
triftigen Gründen. 

 
3. Nimmt ein Verwaltungsrat einen anderen 

Verwaltungsrat, der seinerseits Anspruch auf 
Reisekostenvergütung hat, in einem eigenen 
oder von Dritten zur Verfügung gestellten 
Kraftfahrzeug mit, so erhält er eine Mitnahme-
entschädigung in der Höhe, wie sie in der 
jeweils geltenden Fassung des Bayerischen 
Reisekostengesetzes - BayRKG - (BayRS 
2032-4-1-F) festgelegt ist. 

 
(4) Lohn- und Gehaltsempfänger erhalten außerdem 

Ersatz für durch die Teilnahme an der Ver-
waltungsratssitzung entgangenen Lohn oder 
Gehalt in voller Höhe. Der Betrag des entgangenen 
Lohnes oder Gehaltes ist durch eine Bescheini-
gung des Arbeitgebers nachzuweisen. 

 
(5) Selbstständig Tätige und Hausfrauen erhalten für 

das durch die Teilnahme an Sitzungen ent-
sprechende Zeitversäumnis eine pauschale 
Verdienstausfallentschädigung. Diese beträgt für 
je 1 Stunde 13,00 Euro. Die Entschädigung wird für 
höchstens 10 Stunden je Tag gewährt. Zur 
Sitzungsdauer zählt je 1 Stunde vor Beginn und 
nach Beendigung der Sitzung; angefangene 
Stunden werden als volle Stunden berechnet. 

 
(6) Für auswärtige Dienstgeschäfte wird an Stelle der 

Entschädigungen nach Abs. 3 (Sitzungs- und 
Fahrtkostenentschädigung) Reisekostenvergütung 
nach dem Bayerischen Reisekostengesetz - 
BayRKG - (BayRS 2032-4-1-F) in der jeweils gülti-
gen Fassung gewährt. Der Mindestbetrag für das 
Tagegeld beträgt, unabhängig von der Zeitdauer 
der auswärtigen Dienstgeschäfte, 50,00 Euro. 
Sitzungen oder Dienstgeschäfte des Verwaltungs-
rates innerhalb des Kreisgebietes zählen nicht als 
auswärtige Dienstgeschäfte. 

 
§ 2 

 
Die Entschädigungssatzung des Verwaltungsrates tritt 
rückwirkend zum 01.03.2023 in Kraft. 
 
 
Kronach, 27.03.2023 
 
 
Klaus Löffler 
Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender 
_____________________________________________ 
 

Landratsamt Kronach 
Löffler 

Landrat 


